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Vorwort

In meiner Dissertation untersuche ich die Rolle des Staatsanwalts im deutschen
Strafprozesssystem und deren Auswirkung auf die Möglichkeit der Befangenheit.

Die Staatsanwaltschaft wird oft als „objektivste Behörde derWelt“ bezeichnet, da
sie gemäß § 160 Abs. 2 StPO verpflichtet ist, sowohl belastende als auch entlastende
Umstände zu ermitteln. Können Staatsanwälte gewährleisten, ihre Amtsausübung
stets objektiv vorzunehmen und was passiert, wenn Staatsanwälte ihre Amtsführung
nicht objektiv ausüben? Diese Fragestellung bildet den Kern meiner Untersuchung.
Trotz der gesetzlichen Vorgaben für andere Verfahrensbeteiligte, fehlen klare Re-
gelungen, die eine Befangenheit des Staatsanwalts thematisieren. Diese Lücke im
Gesetz ist seit Jahrzehnten Gegenstand intensiver Diskussionen in Literatur und
Rechtsprechung, jedoch ohne zufriedenstellende Lösungen.

Die vorliegende Arbeit beleuchtet zunächst den aktuellen Meinungsstand und die
verschiedenen Ansätze zur Annahme der Befangenheit. Dabei wird sowohl die
historische Entwicklung der Staatsanwaltschaft als auch ihre heutige verfassungs-
rechtliche Einordnung analysiert. Ein besonderer Fokus liegt auf dem psychologi-
schenKonflikt, der durch dieDoppelrolle des Staatsanwalts als Strafverfolger und als
objektives Organ der Rechtspflege entsteht.

Durch rechtsvergleichende Analysenmit den Systemen der Schweiz und der USA
wird aufgezeigt, wie andere Länder mit der Befangenheit von Staatsanwälten um-
gehen. Auf dieser Grundlage entwickelt die Arbeit konkrete Vorschläge für ge-
setzgeberischeMaßnahmen undVerfahrensänderungen, die die Unparteilichkeit und
Fairness im Strafprozess stärken sollen.

Ich hoffe, dass diese Arbeit einen Beitrag zur aktuellen Diskussion leistet und
Impulse für zukünftige Reformen im Strafprozessrecht gibt. Mein Dank gilt meiner
Betreuerin, Prof. Dr. Janique Brüning, für ihre wertvollen Anregungen und die
Unterstützung während der Entstehung dieser Dissertation sowie all denjenigen, die
mir über die gesamte Zeit des Promotionsvorhabens Kraft, Durchhaltvermögen und
Selbstvertrauen zur Umsetzung der Arbeit gegeben haben.

Düsseldorf, den 14. Juli 2024 Hendrik Philipp Nowak
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Einleitung und Gang der Untersuchung

A. Einleitung

Der Staatsanwaltschaft wird häufig als „objektivste Behörde der Welt“ be-
zeichnet. Diese These ist ihrem Grundgedanken nach in der Strafprozessordnung in
§ 160 Abs. 2 StPO normativ verankert. Dieser legt fest, dass die Staatsanwaltschaft
im Rahmen des Ermittlungsverfahrens neben belastenden Umständen auch entlas-
tende Umstände ermitteln muss.

Fraglich ist jedoch, welche Konsequenz es hat, wenn Staatsanwälte in ihrer
Amtsausübung gar nicht objektiv agieren, sondern sie befangen, also voreinge-
nommen und perspektivisch handeln. Diesbezüglich fehlen für den Staatsanwalt im
Vergleich zu vielen anderen Prozessbeteiligten (z.B. Richter oder Protokollführer)
entsprechende gesetzlich Regelungen. Seit mehreren Jahrzehnten wird daher die
Problematik dieser Regelungslücke hinsichtlich Befangenheit des Staatsanwalts in
Literatur und Rechtsprechung thematisiert, wobei bisher überwiegend rechtstech-
nisch und normativ argumentiert worden ist.1 So wird mitunter eine analoge Über-
tragung der richterlichen Befangenheitsvorschriften befürwortet2 oder eine An-
wendung verwaltungsrechtlicher Vorschriften3 in Erwägung gezogen. Neben der
Frage, ob und gegebenenfalls welche gesetzgeberische Lösung in Betracht kommen
kann, stellt sich die Frage, inwieweit die Verfahrensrolle des Staatsanwalts unter
Berücksichtigung der psychologischen Situation eine grundlegende Änderung der
Verfahrensstruktur erfordert.

Beachtlich ist dabei die Doppelrolle des Staatsanwalts als Strafverfolger einer-
seits und objektivem Organ der Rechtspflege andererseits. Im Kern birgt diese
Verfahrensrolle des Staatsanwalts erhebliches (psychologisches) Konfliktpotential.
Es stellt sich daher die Frage, ob die Rolle des Staatsanwalts grundsätzlich die Gefahr
einer institutionellen Befangenheit mit sich bringt, mit der Folge, dass über eine
grundlegende Anpassung des Strafverfahrens nachzudenken ist. Die Arbeit verfolgt
daher die Klärung, wie konfliktbehaftet sich das Verhältnis zwischen geforderter
Objektivität und der tatsächlichen Verfahrensrolle darstellt und wie aus dieser
Konfliktsituation heraus Voraussetzungen zur Annahme der Befangenheit des

1 Z.B. Schairer, Ausschluß und Ablehnung; Hackner, in: Der befangene Staatsanwalt im
deutschen Strafverfahrensrecht; Reinhardt, Der Ausschluß; Hilgendorf, StV 1996, S. 50 ff.;
Wilms, Anwendbarkeit.

2 Siehe Kap. 1 B. I. 1. a).
3 Siehe Kap. 1 B. I. 1. b).



Staatsanwalts begründet werden können. Ziel der Arbeit ist es daher, den gesetzlich
nicht geregelten Fall der Befangenheit des Staatsanwalts vor dem Hintergrund der
institutionell psychologischen Situation des Staatsanwalts in seiner doppelfunktio-
nalen Rolle darzustellen und unter dem Anknüpfungspunkt einer rechtspsycholo-
gischen Argumentation eine praxistaugliche Lösung zu erarbeiten.

B. Gang der Untersuchung

Diese Arbeit beleuchtet die verschiedenen Ansichten über die gesetzliche
Grundlage der Befangenheit, sowie über den Ausschlussanspruch der Betroffenen
gegenüber dem befangenen Staatsanwalt, um eine Bewertung dieser Auffassungen
vorzunehmen und im eigenen Lösungsansatz alle Aspekte der bisherigen Auffas-
sungen aufzuarbeiten und zu verwerten.

Im ersten Kapitel wird zunächst der Meinungsstand der bisherigen Diskussionen
hinsichtlich der Befangenheit des Staatsanwalts aufgezeigt. Dabei werden insbe-
sondere die Meinungen zur Objektivitätspflicht des Staatsanwalts, zu der Annahme
seiner Befangenheit sowie Abwehrmöglichkeit gegen den befangenen Staatsanwalt
dargestellt. Nach der Darstellung des Meinungsstandes wird im 2. Kapitel ein his-
torischer Blick auf die Entwicklung der Institution der Staatsanwaltschaft geworfen,
um Sinn und Zweck der Einführung der Staatsanwaltschaft und das ursprüngliche
Rollenverständnis und dessen historische Veränderungen mit dem heutigen Ver-
ständnis der Staatsanwaltschaft zu vergleichen.

Im 3. Kapitel erfolgt die verfassungsrechtliche Einordnung der Staatsanwalt-
schaft und der Vergleich mit der tatsächlichen institutionellen Einordnung. Die
ausführliche Darstellung verdeutlicht den psychologischen Konflikt des Staatsan-
walts aufgrund seiner verfassungsrechtlichen Position und der damit einhergehenden
Pflichten sowie seiner tatsächlichen Aufgaben. Dabei wird auch der „Inertia-Effekt“
thematisiert, der die Auswirkungen auf die psychische Konfliktsituation des
Staatsanwalts verdeutlicht und für die Bewertung der Befangenheit des Staatsan-
walts von erheblicher Bedeutung ist. Zudem werden in einem Rechtsvergleich die
Rechtsordnungen der Schweiz und der USA betrachtet, wobei die psychologischen
Auswirkungen auf den Staatsanwalt in seiner Verfahrensrolle berücksichtigt werden.

Den Abschluss der Arbeit bildet das 4. Kapitel, das Lösungsansätze präsentiert,
die sowohl die ordnungsgemäße Aufgabenwahrnehmung des Staatsanwalts als auch
dessen institutionelle Verfahrensrolle vor dem Hintergrund der Befangenheit um-
fassen.
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1. Kapitel

Meinungsstand über die Annahme der Befangenheit
des Staatsanwalts

Darzustellen sind die Indikatoren, die als Voraussetzungen für die Befangenheit
des Staatsanwalts angenommen werden und die Gründe, die sich mit demmöglichen
Anspruch auf Ausschluss eines befangenen Staatsanwalts aus einem Ermittlungs-
oder Hauptverfahren auseinandersetzen.1 Die Verpflichtung des Staatsanwalts, ob-
jektiv und unvoreingenommen zu handeln ergibt sich aus dem Objektivitätspostulat,
welches in § 160 Abs. 2 StPO verankert ist. Trotz der Verpflichtung sah Gesetzgeber
keinen Anlass, Befangenheitsgründe für den Staatsanwalt gesetzlich zu verankern,
wie dies bei anderen Amtsträgern im justiziellen und behördlichen Bereich bereits
der Fall ist, wie beispielsweise bei Schöffen und Urkundsbeamten nach § 31 StPO.2

Aufgrund der fehlenden gesetzlich normierten Befangenheitsgründe wurden alter-
native Möglichkeiten entwickelt, um diese vermeintliche „Lücke“ zu schließen,
Befangenheitsgründe zu deklarieren und die Tätigkeit eines befangenen Staatsan-
walts zu verhindern.3

A. Die Pflicht des Staatsanwalts zur Wahrung der Objektivität

Wie einleitend aufgezeigt, ist die Voraussetzung dafür, überhaupt eine Befan-
genheit in Betracht zu ziehen, dass der Staatsanwalt die Pflicht hat, unparteiisch und
objektiv zu arbeiten. Befangenheit bedeutet eine voreingenommene oder parteiliche

1 Für eine analoge Anwendung des § 24 StPO zum Beispiel Arloth, in: NJW 1983, 207,
209; Frisch, in: FS-Bruns, S. 412 f. (beschränkt auf die Zeitpunkte vor der Anklageerhebung);
Hackner, in: Der befangene Staatsanwalt im deutschen Strafverfahrensrecht, S. 186 f.; Woh-
lers, in: SK-StPO, § 145 GVG, Rn. 24; Kretschmer, in: Jura 2004, 452, 456 f; Schairer, Aus-
schluß und Ablehnung, S. 146 ff.; Wohlers, GA 2006, 403, 405 f.

2 Bockemühl, in: KMR-StPO, Vor § 22, Rn. 3; Wilms Anwendbarkeit, S. 61, jeweils mit
Bezug auf Hahn, Mat. I, S. 93.

3 Beispielhaft: Für eine analoge Anwendung der §§ 22 ff. StPO zur Begründung der Be-
fangenheitsumstände beispielsweise Pawlik, in: NStZ 1995, 309, 311; Arloth, in: NJW 1983,
207, 209; zur Heranziehung des VwVfG zur Begründung der Befangenheitsumstände Rein-
hardt, Der Ausschluß, S. 119 ff.; für einen eigenen, auf den Staatsanwalt angepassten Katalog
von Befangenheitsumständen Schairer, Ausschluß und Ablehnung. S. 61.




